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Regeländerung der Regel des Werkes der Frohbotschaft Batschuns  

am 31. Juli 2024 durch die Werkversammlung einstimmig angenommen 

am 3. Dezember 2024 durch Bischof Benno Elbs approbiert 

 

Abschnitt: Struktur und Organe der Gemeinschaft 

 

 

3. Die Werkversammlung 

 

Die Werkversammlung ist die regelmäßige Zusammenkunft aller Mitglieder der Gemeinschaft, bei 

der alle grundlegenden Fragen der gemeinsamen Berufung und Sendung füreinander bedacht und 

geregelt werden. 

Im Besonderen sind der Werkversammlung vorbehalten: 

• Änderung dieser Regel 

• Grundlegende Entscheidungen der Gemeinschaft, wie die Übernahme bzw. Auflassung 

gemeinsamer Dienste und Projekte  

• Wahl der Leiterin 

• Wahl der zwei Stellvertreterinnen 

• Wahl von drei Beiratsmitgliedern   

 

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder, die mindestens drei Jahre Mitglied der 

Gemeinschaft sind. 

Die Werkversammlung findet in der Regel jährlich, mindestens aber alle zwei Jahre statt und ist 

vom Leitungsrat ordnungsgemäß einzuberufen. Außerdem ist sie dann einzuberufen, wenn dies von 

einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich verlangt wird. 

 

4. Der Leitungsrat 

 

Der Leitungsrat ist das ordentliche Leitungsorgan der Gemeinschaft. Er handelt im Auftrag und 

Vertrauen der Werkversammlung und ist bemüht, den Auftrag der Gemeinschaft in der je gegebenen 

Situation zu erkennen und Voraussetzungen für seine Verwirklichung zu schaffen. Er hat für die 

Durchführung der Beschlüsse der Werkversammlung zu sorgen und auch ihre Anliegen 

aufzugreifen. Der Leitungsrat entscheidet auf der Grundlage dieser Regel in allen gemeinsamen 

Belangen, soweit sie nicht der Werkversammlung vorbehalten sind. 

Dem Leitungsrat gehören an: Die Leiterin und ihre beiden Stellvertreterinnen.  

Im Besonderen sind dem Leitungsrat vorbehalten und dem Beirat zur Beratung vorzulegen: 

• die Aufnahme bzw. Entlassung von Mitgliedern 

• die Vorbereitung und Einberufung der Werkversammlung 

• Vorschlag eines geistlichen Assistenten der Gemeinschaft, der vom Bischof von Feldkirch 

bestätigt wird 

• die Bestellung des Ausbildungsteams, des Wirtschaftsrates und anderer Arbeitsgruppen 
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Der Leitungsrat tritt mindestens sechsmal jährlich zusammen. Er wird von der Leiterin einberufen. 

Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge an den Leitungsrat einzubringen. 

 

5. Die Leiterin und ihre Stellvertreterinnen 

   

Die Leiterin ist die gewählte Beauftragte des Werkes, die dieses gegenüber den Mitgliedern sowie 

nach außen zu vertreten hat. Ihr obliegt der Dienst an der Einheit des Werkes und die Sorge für 

einen lebendigen Geist der Gemeinschaft. Sie ist um einen regelmäßigen Kontakt mit den 

Mitgliedern bemüht und koordiniert die verschiedenen Dienste. Die Leiterin beruft den Leitungsrat 

und die Arbeitsgemeinschaft der Regionalverantwortlichen ein. Sie handelt im grundsätzlichen 

Einvernehmen mit dem Leitungsrat und dem Beirat. 

Die Leiterin und ihre beiden Stellvertreterinnen werden von der Werkversammlung auf drei Jahre 

gewählt. Eine zweimalige Wiederwahl in unmittelbarer Aufeinanderfolge ist möglich. 

Das passive Wahlrecht haben Mitglieder, die mindestens drei Jahre Mitglied der Gemeinschaft sind. 

Alles Nähere ist in den weiterführenden Bestimmungen festgehalten. 

Die Stellvertreterinnen können die Leiterin in deren Auftrag in allen der Leiterin obliegenden 

Angelegenheiten vertreten. Sie übernehmen ihre Funktionen, wenn die Leiterin verhindert ist oder 

vorzeitig aus dem Amt scheidet. 

Über die konkrete Aufgabenverteilung zwischen Leiterin und Stellvertreterinnen soll die 

Werkversammlung informiert werden.  

Wenn die Leiterin vorzeitig aus dem Amt scheidet, ist der Leitungsrat verpflichtet, noch vor Ablauf 

eines Jahres die Werkversammlung für die Neuwahl einer Leiterin einzuberufen. Sollte eine der 

Stellvertreterinnen Leiterin werden, ist die zweite Stellvertreterin nachzuwählen. 

Wenn eine Stellvertreterin vorzeitig aus ihrem Amt scheidet, ist bei der darauffolgenden 

Werkversammlung eine zweite Stellvertreterin zu wählen. 

 

6. Der Beirat   

 

Die Mitglieder des Beirates haben beratende Funktion. Sie handeln im Auftrag und Vertrauen des 

Leitungsrates und der Mitglieder der Gemeinschaft. Sie sorgen, wenn nicht ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart wird, für die Durchführung der Beschlüsse des Leitungsrates und entscheiden in 

jenen Angelegenheiten, die ihnen vom Leitungsrat übertragen sind. Sie informieren die zuständigen 

Verantwortlichen des Leitungsrates über die anstehenden Probleme und versuchen, in der 

gegebenen Situation entsprechende Initiativen zu erarbeiten und vorzulegen. Der Beirat tritt als 

Gesamtgremium mindestens zweimal jährlich zusammen.  

Dem Beirat gehören an: 

Die Leiterin, die zwei Stellvertreterinnen und die Wirtschaftsverantwortliche von Amts wegen (Der 

/ die Wirtschaftsverantwortliche wird in den weiterführenden Bestimmungen definiert). Drei 

weitere Mitglieder der Gemeinschaft werden von der Werkversammlung gewählt. Die Wahlperiode 

des Beirates deckt sich mit der des Leitungsrates. Wahlprozedere, weitere Funktionen und Aufgaben 

sind in den weiterführenden Bestimmungen enthalten. 
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Zur Beratung in speziellen Fragen kann der Leitungsrat den Beirat erweitern und bis zu zwei 

Personen in den Beirat kooptieren. Die Kooptierung kann für die ganze Wahlperiode, aber auch für 

kürzere Zeit erfolgen und erfolgt durch einmütigen Beschluss des Leitungsrates. 

 

 

7.  Die Mitarbeit eines geistlichen Assistenten 

 

Auf dem Weg zu einer geschwisterlichen Kirche ist uns die Mitarbeit von einem Priester in der 

Gemeinschaft wichtig. Er soll seine Aufgabe als brüderlichen Dienst sehen, der in Partnerschaft 

zum gesamten Werk, vor allem aber zu seinen Leitungsorganen ausgeübt wird. Es ist notwendig, 

dass er diese Regel kennt, in den Grundzügen bejaht und seiner Berufung gemäß, den Weg mit der 

Gemeinschaft gehen will. Er hilft mit, dass in der Gemeinschaft der Geist Jesu wachse, ihre 

Sendung in der jeweiligen Situation erkannt und Wege der Verwirklichung gefunden werden. Er 

stellt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für den sakramentalen Dienst bereit. Er soll mithelfen, 

dass das Werk und seine Mitglieder in der Gesamtkirche, vor allem in den einzelnen Diözesen, 

ihren Ort finden.  

Der Leitungsrat beschließt, an welchen Priester mit der Bitte um Mitarbeit herangetreten werden 

soll. Er wird auch von diesem vorgeschlagen. Dabei soll die Meinung der Leiterin besondere 

Berücksichtigung finden. Die Dauer der Mitarbeit des beratenden Priesters stimmt mit der Dauer 

der Beauftragung der Leiterin überein. Er kann bei Beginn einer neuen Funktionsperiode des 

Leitungsrates jedoch um weitere Mitarbeit gebeten werden. 

 

9.  Vorgehensweise 

 

Die Entscheidungen in der Werkversammlung und auch im Leitungsrat sollen nach folgenden 

Leitlinien getroffen werden:  

Bei Fragen, die das grundlegende Verständnis und die Sendung der Gemeinschaft betreffen, soll in 

einem längeren Entscheidungsprozess eine weitgehende Übereinstimmung mit möglichst allen 

Mitgliedern angestrebt werden (Prinzip der Einmütigkeit). Bei der endgültigen Abstimmung über 

diese Fragen müssen in der Werkversammlung mindestens zwei Drittel der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder dafür stimmen. Alle anderen Entscheidungen können mit absoluter 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen werden.  

Bei Entscheidungen im Leitungsrat gilt ebenfalls das Prinzip der Einmütigkeit. Bei wichtigen 

Abstimmungen im Leitungsrat muss der Beirat angehört werden. Drei gewählte Mitglieder des 

Beirates oder die Leiterin können die Weitergabe von Angelegenheiten an die Werkversammlung 

verlangen. 

Wahlen: Frohbotinnen, die sich nicht mehr in der Lage sehen, selbständig zu wählen, können 

Unterstützung anfordern oder auf das aktive Wahlrecht verzichten. Das Prozedere der Unterstützung 

ist in den weiterführenden Bestimmungen festgelegt. 


